
 
 
 
Kommissionen und Arbeitsergebnisse 
 
Nach der festlichen Eröffnungssitzung am Vormittag des 6. November 2009 hat der 
Österreichische Anwaltstag am Nachmittag in 3 Workshops das Thema Freiheit aus 
unterschiedlicher Perspektive reflektiert:  
 
 
 
I. BERUFSRECHT UND ETHIK 
 
  
Diskutiert wurde die hier Frage, inwieweit das Berufsrecht und damit die Berufsausübung 
ethischen Grenzen unterliegen, oder ob die Freiheit der Berufsausübung grenzenlos ist? 
Ändern Globalisierung und das Zusammenwachsen Europas die Anforderungen an den 
Berufsstand? 
  
 Die Kommission;  Vorsitz: VP Dr. Brigitte BIRNBAUM, RA in Wien 
  Mitglieder: Dr. Georg FIALKA, RA in Wien  
   Dr. Gerhard JELINEK, Leiter ORF-Dokumentation 
   Präs. Dr. Gernot MURKO, RA in Klagenfurt 
   KA Dr. Hans WAGNER, RA in Wien 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 Das Ergebnis: 

�  Berufsethische Grundsätze werden nachdrücklich bejaht und sind auch künftig zu 
 bewahren.  

 �  Das äußere Erscheinungsbild des Rechtsanwaltes – weil existenziell – darf nur 
 maßvoll und unter Bedachtnahme auf Unterschiede zu Mitbewerbern verändert 
 werden. 

 �  Die core values des Berufsstandes – Unabhängigkeit, Verschwiegenheit und 
 Kliententreue – sind unantastbar. Ein soft-relaunch auf Grund gesellschafts-
 politischer Veränderungen ist nur unter dieser Prämisse möglich. 

 �  Berufsregeln insgesamt sind in regelmäßigen Abständen zu evaluieren und auf ihre 
 Zeitgemäßheit hin zu überprüfen.  

 �  Die Prüfung hat pro-aktiv nicht nur in Österreich sondern auch auf EU-Ebene  
 zu erfolgen. 

 �  Die (Qualitäts-)Marke „Österreichischer Rechtsanwalt“ muss verstärkt beworben 
 werden. 

 �  Die Rechtsanwaltschaft ist unabhängig von der jeweiligen Organisationsform ein 
 einheitlicher Berufsstand mit einheitlichen Berufsregeln. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

II. ÜBERWACHUNG VERSUS FREIHEIT 

 

Ausgehend von schleichenden Überwachungsmaßnahmen, die scheinbar von der 
Gesellschaft nicht wahrgenommen oder jedenfalls nicht kritisiert werden, aber immer stärker 
weltweit in Freiheit und Unabhängigkeit des Einzelnen eingreifen, stellt sich aus Sicht der 
Advokatur die Frage nach rechtsstaatlicher Kontrolle, Sinnhaftigkeit und Zweckmäßigkeit der 
Maßnahmen. Fingerabdrücke im Paß, Speicherung von e-mails, Zulässigkeit der (Rettungs-) 
Folter, Handyortung oder Freiheitsentzug ohne richterliche Grundlage – sind Grundrechte 
nur mehr Makulatur?  
 

 Die Kommission:   Vorsitz: VP Dr. Elisabeth RECH, RA in Wien 
 Mitglieder: Thomas DARNSTÄDT, Spiegel-Autor 
  Mag. Peter GRIDLING, Direktor BTV 
  VP Dr. Michael KROPIUNIG, RA in Leoben 
  Dr. Wolfgang MORINGER, RA in Linz 
  Univ.-Doz. Dr. Alfred NOLL, RA in Wien 
  Univ.-Prof. Dr. Wolfgang ZANKL, Universität Wien, 

 Institut für Zivilrecht  
 

 

 
 
 Das Ergebnis:   
 �  Überwachung kann niemals 100%-ige Sicherheit garantieren 
 �  Das Grundrecht der Freiheit ist nicht (gegen Sicherheit) abwägbar. 
 �  Bestehende Überwachungsmaßnahmen müssen auf Sinnhaftigkeit und Effektivität 

 hin evaluiert werden 
 �  Keine interpretierbare Formulierungen, sondern klare gesetzliche 

 Determinierungen, wenn Eingriffe in Grundrechte auch nur beschränkt zulässig 
 sein sollen. 

 �  Verdachtsunabhängige Überwachungsmaßnahmen werden strikt abgelehnt und 
 widersprechen massiv dem demokratischen Rechtsstaat. 

 �  Überwachungsmaßnahmen nur auf Basis eines richterlichen Befehls 
 �  Umgehende Verständigung an Betroffene, gegen die Überwachungsmaßnahmen 

 gesetzt wurden; bisherige Rechtsschutzdefizite bei Handyortung und 
 Videoüberwachung sind zu beseitigen. 

 �  Zusätzlich Ausbau des Rechtsschutzes: Individualrecht auf Beschwerde  
 �  Änderung des Sicherheitspolizeigesetzes 
 �  Bei Umsetzung der Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie nur Minimalfrist akzeptieren 

 und der Verdacht einer schweren Straftat (Strafdrohung mindestens 5 Jahre) 
 unabdingbare Voraussetzung 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
III. RECHTSANWALT ALS KATALYSATOR DER WIRTSCHAFT 

 
Im Zuge der Wirtschaftskrise des Vorjahres stellt sich die Frage, inwieweit und mit welchen 
Mitteln Rechtsanwälte diese Veränderungen am Markt positiv beeinflussen können. Wie 
können sie sich noch besser im Vergleich zu Mitbewerbern aufstellen? 
 
 Die Kommission:   Vorsitz: VP Dr. Stefan PROCHASKA, RA in Wien 
 Mitglieder: Martin CORNELIUS, GF der SCHIFFL + Partner 
  GmbH & Co KG 

  Dietmar DWORSCHAK, Verleger von Anwalt Aktuell 
  Mag. Christian KERN, Mitglied des Verbund- 

  Vorstandes 
   Dr. Percival PACHTA-RAYHOFEN, Partner von 

  matrix consult 
 
 

 
 
 Das Ergebnis: 
 �  Strategische Planung – schon in der Kanzleigründungsphase – und Marketing ist 

      für Rechtsanwaltskanzleien unverzichtbar 
 �  Einsatz neuer Technologien und Nutzung mobiler Kommunikationsmittel ist künftig 

 - auch im Umgang mit Klienten - unerlässlich. 
 �  Neue Honorarmodelle sind gefragt. Der Klient will verstärkt sein finanzielles Risiko 

 und seine Belastung kennen: Daher werden künftig - wie bei anderen Dienstleistern 
 - verbindliche Kostenvoranschläge und Pauschalhonorare verstärkt gefordert 
 werden. 

 �  Das bestehende Vertrauensverhältnis zwischen Rechtsanwalt und Klient ist durch 
 geeignete (auch legistische) Maßnahmen abzusichern. 

 �  Wirtschaft erwartet umfassende Beratung und Mitdenken betreffend 
 unternehmerisches Handeln 

 �  Spezialisierung schärft wirtschaftliche Erfolge 
 �  Marktplatz Rechtsanwaltskammer im Internet 


